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1. Einleitung

Zum Ausbau und der Nutzung von erneuerbaren Energien, auch in Hinblick auf die Er-
füllung des Flächenzieles aus § 3 Abs. 1 NklimaG, hat der Bau-, Planungs- und Um-
weltausschuss der Gemeinde Winsen (Aller) im Jahr 2022 die Gemeindeverwaltung
mit der Erarbeitung eines kommunalen Kriterienkataloges zur Ausweisung von Frei-
flächen-Photovoltaikanlagen beauftragt. Anhand der dort ermittelten unterschiedlichen
Parameter ist vorgesehen, eine Potenzialanalyse für das gesamte Gemeindegebiet
durchzuführen. Im Rahmen dessen wurde auch ein Zielwert von 2,00 % der Fläche der
Gemeinde Winsen (Aller) bestimmt, der bis in das Jahr 2033 angestrebt wird, was ei-
ner Größe von 310 ha entspricht.

Das Landschaftsarchitekturbüro Prof. Dr. Kaiser (Arbeitsgruppe Land & Wasser)
wurde im März 2023 von der Gemeinde Winsen (Aller) mit der Erstellung einer ent-
sprechenden Flächenpotenzialanalyse beauftragt.

2. Flächenpotenzialanalyse

2.1 Methodische Hinweise

Maßgebliche Grundlage für die Erarbeitung der Flächenpotenzialanalyse ist der kom-
munale Kriterienkatalog der Gemeinde Winsen (Aller) mit Stand vom 27.1.2023, aus
dem die dort angeführten Merkmale für die Ausschluss-, Gunst- und Restriktionsflä-
chen sowie die anlagenbezogenen Eigenschaften zur Abgrenzung herangezogen wur-
den. Zusätzlich erfolgte die Auswertung vorliegender Daten und naturkundlicher In-
formationen einschließlich der vom Landkreis Celle für die Bearbeitung bereitgestell-
ten Biotoptypenkartierungsdaten. Eine Übersicht der verwendeten Quellen in Bezug
auf die einzelnen Parameter kann der Tab. 1 entnommen werden. Eigene Bestandser-
hebungen wurden auftragsgemäß nicht durchgeführt.

Die Verarbeitung der Daten und die Flächenermittlung wurden mit Hilfe des geografi-
schen Informationssystems QGis durchgeführt.
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Tab. 1: Kriterien zur Erarbeitung der Flächenpotenzialanalyse einschließlich des
verwendeten Datenbestandes.

Kriterium gemäß kommunalem Kriterienkatalog der Gemeinde Winsen (Aller) mit Stand vom
27.1.2023.

Kriterium Datenbestand

Ausschlussflächen
Bereits mit einem Bebauungsplan überplante
Flächen im Außen- oder Innenbereich gemäß
§ 30 Baugesetzbuch mit entgegenstehenden
Festsetzungen.

 Bebauungspläne der GEMEINDE WINSEN (ALLER)
(2023)

Flächen, die sich innerhalb eines Natur-
schutzgebietes gemäß § 23 Abs. 2 Bundes-
naturschutzgesetz befinden.

 Umweltkarten Niedersachsen, Daten zu den Natur-
schutzgebiet (NMU 2023a)

Flächen, die sich innerhalb eines Land-
schaftsschutzgebietes gemäß § 23 Abs. 2
Bundenaturschutzgesetz befinden, in denen
ein Bauverbot festgesetzt wurde.

 Umweltkarten Niedersachsen, Daten zu den Land-
schaftsschutzgebieten (NMU 2023a)

 Verordnungen der Landschaftsschutzgebiete
(LANDKREIS CELLE 2023)

Flächen, die sich in Natura 2000-Gebieten
befinden. Dabei handelt es sich um FFH-Ge-
biete und um EU-Vogelschutzgebiete, die für
die Natur und Landschaft von besonderer
Bedeutung sind.

 Umweltkarten Niedersachsen, Daten zu den Na-
tura 2000-Gebieten (NMU 2023a)

Flächen, bei denen es sich um gesetzlich ge-
schützte Biotope gemäß § 30 Bundesnatur-
schutzgesetz oder § 24 Niedersächsisches
Naturschutzgesetz handelt.

 Kataster des Landkreises Celle zu den gesetzlich
geschützten Biotopen

 Biotoptypenkartierung des Landkreises Celle als
Grundlage für die Fortschreibung des Landschafts-
rahmenplanes unter Verwendung der Kriterien
nach v. DRACHENFELS (2021) sowie NLWKN (2021)

Waldflächen im Sinne des Niedersächsi-
schen Waldgesetzes sowie Flächen mit ei-
nem Abstand von weniger als 50 m zu vor-
handenen Waldflächen (Waldränder).

 Waldbiotope nach v. DRACHENFELS (2021) aus der
Biotoptypenkartierung des Landkreises Celle als
Grundlage für die Fortschreibung des Landschafts-
rahmenplanes, soweit es sich um Wald im Sinne
des § 2 NWaldLG handelt

 CORINE Land Cover 5 ha, CLC5 (2018, Pro-
duktstand 2021) des BKG (2023)

 Auswertung von Luftbildern
 Verwendung eine 50 m-Puffers

Flächen, die einen Mindestabstand von 100
m zu vorhandenen Wohnsiedlungen und Er-
holungsgebieten nicht einhalten.

 Siedlungsbiotope nach v. DRACHENFELS (2021) aus
der Biotoptypenkartierung des Landkreises Celle
als Grundlage für die Fortschreibung des Land-
schaftsrahmenplanes

 Abgleich mit CORINE Land Cover 5 ha, CLC5
(2018, Produktstand 2021) des BKG (2023) und
Auswertung von Luftbildern

 Verwendung eine 100 m-Puffers
Die nach dem Regionalen Raumordnungs-
programm vorgeplanten Vorrangebiete
„Wind“ sollen nicht mit Freiflächen-Photovol-
taikanlagen überplant werden.

 Karte 6c des Entwurfes des Regionalen Raumor-
dungsprogrammes des LANDKREISES CELLE (2017)
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Kriterium Datenbestand

Restriktionsflächen
Acker- oder Grünlandflächen, die nach einem
Landwirtschaftlichen Gutachten ertrag-
schwach sind, werden bevorzugt mit Agri-
Photovoltaik überplant.

 Auswertung der Bodenkarte von Niedersachsen
1 : 50 000 - Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit)
des LBEG (2023a) sowie Zuordnung bei „geringer“ 
Ertragsfähigkeit

 Auswertung der Bodenzahl der Bodenschätzung
von Niedersachsen des LBEG (2023b) und Zuord-
nung bei „geringer“ natürlicher Ertragsfähigkeit 
nach dem Bewertungsrahmen von GUNREBEN
(2002)

 Acker- und Grünlandbiotope aus der Biotoptypen-
kartierung des Landkreises Celle als Grundlage für
die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes

 Abgleich mit CORINE Land Cover 5 ha, CLC5
(2018, Produktstand 2021) des BKG (2023) und
Auswertung von Luftbildern

Flächen, die sich im Bereich des vorläufig
gesicherten Überschwemmungsgebietes be-
finden. Das Vorhaben ist vorab mit der unte-
ren Wasserbehörde des Landkreises bezüg-
lich der möglichen Umsetzung abzustimmen.
Denkbar wäre in solchen Fällen so genannte
Floating-Photovoltaik-Anlagen, die im Falle
eines Überschwemmungsereignisses auf
dem Wasser treiben können.

 Umweltkarten Niedersachsen, Daten zu den
vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten
(NMU 2023b), hier Aller-1, Landkreise Verden und
Heidekreis; Aller-2, Stadt und Landkreis Celle
(West); Bruchbach; Meiße, Landkreise Heidekreis
und Celle

 Acker- und Grünlandbiotope aus der Biotoptypen-
kartierung des Landkreises Celle als Grundlage für
die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes

 Abgleich mit CORINE Land Cover 5 ha, CLC5
(2018, Produktstand 2021) des BKG (2023) und
Auswertung von Luftbildern

Gunstflächen
Versiegelte Konversionsflächen aus wirt-
schaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbauli-
cher oder militärischer Nutzung, andere ver-
siegelte Flächen.

Derartige Flächen wurden anhand der verfügbaren
Daten nicht festgestellt.

Altlastenflächen –Verunreinigungen von Bo-
den und Grundwasser, die auf einen Eintrag
von schädlichen Substanzen in der Vergan-
genheit zurückzuführen sind

 Auswertung der Altablagerungen in Niedersachsen
(LBEG 2023c)

 Auswertung der Rüstungsaltlasten in Niedersach-
sen (LBEG 2023d)

Parkplätze  im Siedlungsgebiet nach v. DRACHENFELS (2021)
aus der Biotoptypenkartierung des Landkreises
Celle als Grundlage für die Fortschreibung des
Landschaftsrahmenplanes

 Abgleich mit Luftbilder und digitalen Kartengrundla-
gen

 Flächen ab 0,5 ha
Flächen, die sich aufgrund der vorhandenen
Netzanbindung besonders für die Netzein-
speisung eignen. Die Gemeinde Winsen (Al-
ler) fordert zu diesem Zweck die Antragstel-
ler*innen dazu auf die Netzanbindung mit der
Celle-Uelzen Netz GmbH abzustimmen.

Nicht im Rahmen der Potenzialanalyse zu berücksich-
tigen, Aufgabe nachgelagerter Vorgänge.
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Kriterium Datenbestand

Äußerst ertragsschwache Ackerstandorte
(nicht zu beregnen). Die Gemeinde Winsen
(Aller) fordert in diesem Zusammenhang ein
positives Gutachten über die agrarstrukurel-
len Auswirkungen.

 Auswertung der Bodenkarte von Niedersachsen
1 : 50 000 –Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit)
des LBEG (2023a) sowie Zuordnung bei „sehr ge-
ringer“ Ertragsfähigkeit

 Acker- und Grünlandbiotope aus der Biotoptypen-
kartierung des Landkreises Celle als Grundlage für
die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes

 Abgleich mit CORINE Land Cover 5 ha, CLC5
(2018, Produktstand 2021) des BKG (2023) und
Auswertung von Luftbildern

 Bewertung als „sehr gut geeignet“

 Auswertung der Bodenzahl der Bodenschätzung
von Niedersachsen des LBEG (2023b) und Zuord-
nung bei „sehr geringer“ natürlicher Ertragsfähig-
keit nach dem Bewertungsrahmen von GUNREBEN
(2002)

 Acker- und Grünlandbiotope aus der Biotoptypen-
kartierung des Landkreises Celle als Grundlage für
die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes

 Abgleich mit CORINE Land Cover 5 ha, CLC5
(2018, Produktstand 2021) des BKG (2023) und
Auswertung von Luftbildern

 Bewertung als „gut geeignet“

anlagenbezogene Kriterien
Die maximale Größe einer Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlage wird auf 65 ha begrenzt.

 relevant bei späterer Abgrenzung

Die Mindestgröße einer Freiflächen-Photo-
voltaikanlage wird in der Regel auf 5 ha fest-
gesetzt.

 Restriktions- und Gunstflächen ab 5 ha Größe
 gegebenenfalls Restriktions- und Gunstflächen, die

zwar nicht über die Mindestgröße verfügen, sich
aber im räumlichen Zusammenhang zu hinrei-
chend großen Bereichen befinden oder in Verbin-
dung miteinander den erforderlichen Wert errei-
chen

2.2 Ergebnis

Unter Verwendung der in Tab. 1 angewendeten Kriterien ergeben sich die in Tab. 2
aufgeführten Flächenanteile. Eine räumliche Darstellung ist der Karte 1 zu entnehmen.

Es ist im Ergebnis festzustellen, dass die angedachte Zielvorgabe von 310 ha (siehe
Kap. 1) für Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Gebiet der Gemeinde Winsen (Aller)
möglich ist. Auch wenn weite Teile des Gemeindegebietes als Ausschlussflächen zu
bewerten sind, konnten entsprechend der Auswahl-Parameter insgesamt auf gut 637 ha
Flächen bestimmt werden, die als Gunstflächen für die Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen einzustufen sind. Ein mit knapp 969 ha deutlich größerer Anteil
gilt zusätzlich als Restriktionsflächen.
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Tab. 2: Flächenanteile von Ausschluss-, Restriktions- und Gunstflächen sowie
sonstiger Bereiche.

Flächen mit Mindestgröße nach kommunalem Kriterienkatalog (siehe Tab. 1): Mindestgröße von
5 ha innerhalb der Kategorie eigenständig erreicht.

Zusatz: Zusatzflächen, Mindestgröße innerhalb der Kategorie nicht eigenständig erreicht, jedoch er-
forderlicher Flächenumfang im Zusammenhang mit angrenzenden Flächen in anderer Kategorie er-
reicht.

Anzahl: Anzahl der Einzelflächen in der jeweiligen Kategorie.

Kategorie Flächen mit
Mindestgröße

zusätzliche
Flächen

Gesamt-
flächen

[ha] Stk. [ha] Anzahl. [ha]
Ausschlussfläche --- --- --- --- 13.431,17
Restriktionsflächen 921,14 59 47,76 39 968,90
Gunstflächen „sehr gut geeignet“ 18,80 4 0,04 1 18,84
Gunstflächen „gut geeignet“ 618,65 54 78,22 89 696,87
Flächen, die nicht den Kriterien entsprechen (ohne
Zuordnung)

--- --- --- --- 464,77

3. Natur- und Artenschutzverträglichkeit

Grundsätzlich sind die in dem kommunalen Kriterienkatalog genannten Aspekte zur
Natur- und Artenschutzverträglichkeit bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, da
diese bereits die wesentlichen für die Natur- und Artenschutzverträglichkeit relevanten
Aspekte berücksichtigen. Gravierende natur- oder artenschutzrechtliche Konflikte
zeichnen sich vor diesem Hintergrund nicht ab.

Es können unter anderem die nachstehend genannten Ziele verfolgt werden, um Beein-
trächtigungen natur- oder artenschutzrechtlicher Belange zu vermeiden:

Aushagerung überdüngter Flächen,
Errichtung von Nisthilfen für verschiedene Vogelarten,
Anlagen von Blühstreifen,
Eingrünung,
Erhalt der Durchlässigkeit für Kleintiere bei der Umzäunung der Anlagen,
Durchwanderbarkeit der Solaranlage durch ausreichend Platz vom Boden bis zur

Unterkante der Module,
Erhalt vorhandener Gräben.

Im weiteren Planungsprozess ist darüber hinaus zur Vermeidung nachteiligen Auswir-
kungen als weitere Vorkehrungen zu prüfen:
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Beschränkung der maximalen Höhe der Oberkante baulicher Anlage auf 3 m:
Schutz von Wiesenvogel-Vorkommen (Vermeidung eines Meideverhaltens der
Feldlerche) sowie Schutz des Landschaftsbildes vor Überfremdung.

Vollständiger Verzicht auf die Beleuchtung der baulichen Anlagen mit Ausnahme
von kurzfristigen, unvermeidbaren Beleuchtungen zu Wartungs- und sonstigen
Zwecken. Bei unvermeidbarer Außenbeleuchtungen Verwendung von mit Leucht-
dioden bestückte Lampen vom Typ „warm-weiß (EISENBEIS 2013). Lichtfarbe ist
ein warmweißes Licht von 2.000 Kelvin oder weniger (ZSCHORN & FRITZE al.
2022). Leuchtengehäuse sind so abzudichten, dass Insekten oder sogar größere Tie-
re nicht eindringen können (siehe auch § 41a BNatSchG in der zukünftig geltenden
Fassung). Außerdem sind die Beleuchtungskörper so anzuordnen, dass diese nicht
in das Umland strahlen und ein permanenter Betriebs nachts ist möglichst zu ver-
meiden: Schutz von nachtaktiven Tieren, insbesondere Fledermäuse.

Begrenzung der maximal zulässigen Neuversiegelung bisher unversiegelter Berei-
che (Acker- und Grünlandflächen) auf das unbedingt erforderliche Maß: Schutzgut
Boden.

Bei der späteren Bebauung und Nutzung sind die artenschutzrechtlichen Bestim-
mungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu berücksichtigen. Insbesondere ist sicherzu-
stellen, dass keine Niststätten oder Quartiere europäisch geschützte Arten zerstört
oder geschädigt werden: Schutzgut Tiere als Teil der biologischen Vielfalt.

Darüber hinaus sind die Paramater, die für die Ausschlussflächen bestimmt wurden
(vergleiche Tab. 1), geeignet, abträgliche Effekte auf aus naturschutzfachlicher Sicht
bedeutsame Bereiche zu vermeiden beziehungsweise zu vermindern. Trotzdem kann
nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass es zu maßgeblichen nachteilige Auswir-
kungen auf einzelne Schutzgüter kommen. Insbesondere zu berücksichtigen sind dabei
die nachstehenden Aspekte. Eine ausführliche Betrachtung der relevanten Belange
kann allerdings erst im Rahmen der konkreten Planung der einzelnen Vorhaben erfol-
gen, so dass die Ausführungen hier lediglich zur Orientierung im weiteren Konzepti-
ons- und Abstimmungsprozess dienen. Dies gilt ausdrücklich auch für mögliche Fol-
gen auch auf weitere Faktoren, die hier nicht weiter betrachtet werden, da sie von un-
tergeordneter Relevanz für die Konzeptstudie sind.

Sofern für die Herstellung der Photovoltaik-Anlagen entsprechend der Bewertung nach
V. DRACHENFELS (2012) wenig bedeutsame Biotopbestände (Wertstufen II und I) zum
Beispiel in Form von Acker- oder Intensivgrünland oder bereits versiegelte Flächen in
Anspruch genommen werden, bleiben die Beeinträchtigungen im Regelfall unterhalb
der Schwelle der Erheblichkeit im Sinne des § 14 BNatSchG. Eine Beanspruchung von
bedeutsameren Offenlandvegetation (Wertstufe III oder höher nach V. DRACHENFELS

2012) hingegen löst im Regelfall eine gesetzliche Kompensationspflicht aus. Dies gilt
auch für gegebenenfalls erforderliche Versiegelung von bisher offenen unversiegelten
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Böden für die Herstellung erforderlicher baulicher Anlagen. Zudem kann es in Berei-
chen, die sich nicht in Gebieten mit einer deutlichen Überformung der Eigenart der
Landschaftsbildes zum Beispiel durch vorhandene technische Anlagen oder Bauwerke
befinden, aufgrund von visuellen Wirkungen zu erheblichen Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes kommen. Diese Belastungen können durch den Erhalt vorhandener
Gehölzbestände in der unmittelbaren Umgebung beziehungsweise durch eine land-
schaftsangepasste Eingrünung der Photovoltaik-Anlagen deutlich reduziert werden.

Durch den Bau der Anlagen ist außerdem mit einem Verlust vorhandener Lebensräume
und Habitatstrukturen für Tiere zu rechnen. Individuenverluste im Rahmen der Aus-
führung des Vorhabens können durch zeitliche Einschränkungen der Baumaßnahmen
oft vermieden werden. Im Bereich der Offenlandflächen kann es aber beispielsweise
durch die Entstehung einer Kulissenwirkung durch die Photovoltaik-Anlagen selbst,
aber auch die vorgesehene Eingrünung, zu nachteiligen Effekten auf Feldvögel mit
Meideverhalten gegenüber hoch aufragenden Strukturen kommen. Dies betrifft insbe-
sondere die Feldlerche (Alauda arvensis, vergleiche KREUZINGER 2008, V. BLOTZ-
HEIM et al. 2001, vergleiche auch MORRIS 2009, BRÜGGEMANN 2010). Gegebenenfalls
kommt es außerdem zum Verlust von Nahrungshabitaten. Direkte und indirekte Be-
troffenheiten von Brutrevieren einzelner Vogelarten können nicht grundsätzlich ausge-
schlossen werden, so dass gegebenenfalls zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen
Verbotstatbeständen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von § 44 Abs. 5
BNatSchG erforderlich werden. Daneben ist jedoch auch darauf hinzuweisen, dass
HERDEN et al. (2009) zufolge viele Vogelarten die Flächen im Bereich von großflächi-
gen Photovoltaik-Anlagen als Jagd-, Nahrungs- oder Brutgebiet nutzen können, welche
in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten von Düngung, Pflanzenschutz und
intensiver Nutzung verschonte Inseln darstellen. Nachteilige Effekte auf Nahrungsha-
bitate und Leitstrukturen von Fledermäusen in Form von Waldränder und sonstigen li-
nearen Gehölzstrukturen in der freien Landschaft sind kaum zu erwarten. Sofern die
relevanten Habitatelemente erhalten bleiben, ist eine Nutzung durch die Tiere weiter-
hin möglich, wenn die Photovoltaik-Anlagen oder deren Nebenanlagen keine Außen-
beleuchtung erhalten. An den südlich exponierten Waldrändern könnte die Zauneid-
echse (Lacerta agilis) vorkommen. Nachteilige Effekte auf die Art sind aber nicht zu
erwarten, wenn sich die Habitatqualität der Waldränder nicht ändert, also diese weiter-
hin besonnt bleiben. Da die Einfriedungen der Flächen für die Photovoltaik-Anlagen
durchlässig gestaltet werden können, ist eine Beeinträchtigung der Ausbreitung von
Kleinsäugern beziehungsweise der Passierbarkeit nicht zu erwarten.

Während der Baumaßnahmen kann es zu Störwirkungen in Form von beispielsweise
Lärmemissionen, Erschütterungen, optischen Störreizen und Licht kommen, die sich
durch Bauzeitenbeschränkungen im Regelfall weitgehend vermeiden lassen. Durch den
Betrieb der Photovoltaik-Anlagen sind hingegen kaum Störungen durch Überwa-
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chungs-, Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (Licht- und Lärmemissionen, Anwe-
senheit von Menschen) zu erwarten.

Neben den vorstehend genannten negativen Effekten auf den Natur- und Artenschutz
können besonders auf vormaligem Acker- und Intensivgrünland im Bereich der Photo-
voltaik-Anlagen teilweise auch Flächen entwickelt werden, die eine mindestens ebenso
hohe Bedeutung für den Naturschutz haben wie die Ausgangsflächen, teilweise sogar
eine höhere (PESCHEL & PESCHEL 2023).
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